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 bb) den derzeitigen Charakter der Bedrohung des Friedens, der Stabilität und der Sicherheit Afgha-

nistans durch mit den Taliban verbundene Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen und die 

besten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Bedrohung zu untersuchen, unter anderem auch durch die Ein-

leitung eines Dialogs mit maßgeblichen Wissenschaftlern, akademischen Einrichtungen und Experten im 
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Lösegeldzahlungen oder politische Zugeständnisse zu erwirken, im Einklang mit dem anwendbaren Völ-
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 feststellend, dass in einigen Fällen bestimmte Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, 

die die in Ziffer 2 der Resolution 2082 (2012) vom 17. Dezember 2012 oder anderen einschlägigen Sank-
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rens, dass die Beweisanforderungen im Vorliegen „angemessener Gründe“ oder einer „angemessenen 

Grundlage“ bestehen müssen und dass die Fähigkeit gegeben sein muss, möglichst viele Informationen aus 

allen einschlägigen Quellen zu sammeln oder einzuholen; 

 12. fordert die Mitgliedstaaten auf, energisch und entschlossen vorzugehen, um den Zustrom von 
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verstärkten Informationsaustausch, die Koordinierung der Besuche von Ländern, die unter ihr jeweiliges 

Mandat fallen, der Erleichterung und Überwachung der technischen Hilfe, der Beziehungen zu internatio-

nalen und regionalen Organisationen und Stellen sowie in sonstigen für alle drei Ausschüsse maßgeblichen 

Fragen, bekundet seine Absicht, den Ausschüssen auf den Gebieten von gemeinsamem Interesse Anleitung 

zu geben, damit ihre Maßnahmen besser koordiniert werden und ihre Zusammenarbeit erleichtert wird, und 

ersucht den Generalsekretär, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit die Sachverständigengruppen 

so bald wie möglich an einem gemeinsamen Standort untergebracht werden können; 

 70. ermutigt das Überwachungsteam und das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbre-

chensbekämpfung, ihre gemeinsamen Tätigkeiten in Zusammenarbeit mit den Sachverständigen des Exeku-
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Überprüfungen 

 76. beschließt, die in Ziffer 1 beschriebenen Maßnahmen in 18 Monaten oder bei Bedarf auch früher 

im Hinblick auf ihre mögliche weitere Stärkung zu überprüfen; 

 77. beschließt außerdem, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 7198. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Anlage I 

 Im Einklang mit Ziffer 73 dieser Resolution ist das Überwachungsteam unter der Leitung des Aus-

schusses tätig und hat die folgenden Mandate und Aufgaben: 

 a) dem Ausschuss zwei umfassende, unabhängige schriftliche Berichte über die Umsetzung der in 

Ziffer 1 dieser Resolution genannten Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten vorzulegen, den ersten bis zum 

30. September 2014 und den zweiten bis zum 31. März 2015, und in diese Berichte konkrete Empfehlungen 

für die bessere Umsetzung der Maßnahmen sowie für mögliche neue Maßnahmen aufzunehmen; 

 b) der Ombudsperson bei der Durchführung ihres in Anlage II dieser Resolution festgelegten Man-

dats behilflich zu sein, namentlich indem es aktuelle Informationen über die Personen, Gruppen, Unter-

nehmen und Einrichtungen bereitstellt, die ihre Streichung von der Al-Qaida-Sanktionsliste anstreben; 

 c) dem Ausschuss bei der regelmäßigen Überprüfung der Namen auf der Al-Qaida-Sanktionsliste 

behilflich zu sein, namentlich durch die Durchführung von Reisen im Namen des Ausschusses als eines 

Nebenorgans des Sicherheitsrats und durch Kontakte mit den Mitgliedstaaten zur Aufbereitung der Unter-

lagen des Ausschusses über die Tatsachen und Umstände im Zusammenhang mit einem Listeneintrag; 

 d) dem Ausschuss dabei behilflich zu sein, an Mitgliedstaaten gerichtete Informationsersuchen 

weiterzuverfolgen, unter anderem auch in Bezug auf die Umsetzung der in Ziffer 1 dieser Resolution ge-

nannten Maßnahmen; 

 e) dem Ausschuss ein umfassendes Arbeitsprogramm zur Überprüfung und gegebenenfalls Geneh-

migung vorzulegen, in dem das Überwachungsteam die von ihm vorgesehenen Tätigkeiten zur Erfüllung 

seiner Aufgaben im Detail aufführt, einschließlich geplanter Reisen, in enger Abstimmung mit dem Exeku-

tivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus und der Sachverständigengruppe des 

Ausschusses nach Resolution 1540 (2004), um Doppelarbeit zu vermeiden und Synergien stärker zu nut-

zen; 

 f) mit dem Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus und der Sach-

verständigengruppe des Ausschusses nach Resolution 1540 (2004) eng zusammenzuarbeiten und Informa-

tionen mit ihnen auszutauschen, um Konvergenzbereiche und Überschneidungen zu ermitteln und die kon-

krete Koordinierung zwischen den drei Ausschüssen, einschließlich in der Berichterstattung, erleichtern zu 

helfen; 

 g) an allen einschlägigen Aktivitäten im Rahmen der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen 

zur Bekämpfung des Terrorismus
273

 aktiv mitzuwirken und diese zu unterstützen, einschließlich im Rahmen 

des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung, der eingerichtet wurde, um die Gesamtkoordinierung und -kohä-

renz der Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere 

über seine entsprechenden Arbeitsgruppen, zu gewährleisten; 

 h) im Namen des Ausschusses Informationen zu Fällen gemeldeter Nichteinhaltung der in Ziffer 1 

dieser Resolution genannten Maßnahmen zu sammeln, indem es unter anderem die aus allen relevanten 

Quellen, einschließlich der Mitgliedstaaten, eingeholten Informationen zusammenstellt, mit den entspre-
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 v) vertrauliche Konsultationen mit den Nachrichten- und Sicherheitsdiensten der Mitgliedstaaten zu 

führen, namentlich auch im Rahmen regionaler Foren, um den Informationsaustausch zu erleichtern und die 

Umsetzung der Maßnahmen zu stärken; 

 w) Konsultationen mit den in Betracht kommenden Vertretern des Privatsektors, einschließlich 

Finanzinstituten und der maßgeblichen Nichtfinanzunternehmen und -berufe, zu führen, um Erkenntnisse 

über die praktische Umsetzung der Einfrierung der Vermögenswerte zu gewinnen und Empfehlungen zur 

Stärkung der Umsetzung dieser Maßnahme zu erarbeiten; 

 x) 
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1. Sobald bei der Ombudsperson ein Antrag auf Streichung von der Liste eingeht, 

 a) bestätigt sie dem Antragsteller den Erhalt des Streichungsantrags; 

 b) unterrichtet sie den Ant
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